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Schweizerische Nechtsftatistik.

Vorbemerkungen.
Die schweizerische Rechtsstatistik ist noch auf der untersten Stufe

der Bearbeitung. Von keinem einzigen Gesichtspunkte aus ist eine
Uebersicht über die Erfahrungen der gesa m in ten Kantone vorhanden.
Aber selbst nur von m ehr er» Kantonen zusammen, insofern sie in
gewisser Rücksicht als besondere Zusammengehörigkeit gelten könnten,
bestehen keine solche Zusammenstellungen. Wir sind also gleich von
vornherein nur aufdie einzelnen Kantone für sich angewiesen und
haben erst aus den Quellen, die sie uns bieten, zu solchen
Zusammenstellungen zu schreiten.

Die hauptsächlichsten dieser HülfSquclle» sind die jährlichen
Rechenschaftsberichte der Negierungsräthe und Obergerichte. Und
zwar beide. Denn wie auch vorzüglich diese, ihrer Natur nach,
am meisten Stoff enthalten, so dürfen doch jene nicht übersehen
werden, da gewöhnlich sie die genauern Angaben über die Punkte
darbieten, welche mehr i» das Administrationsgebict fallen: Vor-
mundschaftSwesen, Matrimonialwesen, Hypothekarsachcn, die
Leistungen der Staatsanwaltschaft und den Stand der Gefängnisse.
Der Werth dieser Quelle» wird später bei deren specieller Prüfung
sich ergeben. Die Kantone, von welchen wir solche Rechenschaftsberichte

gedruckt besitzen, sind Zürich (seit lit»!), Bern (seit ki!3l),
Luzern (unterbrochen), Schwpz (seit i»4it), Freiburg (unterbrochen),
Solothurn (seit 1333), Baselstadt (Regierung seit 1333,
Appellationsgericht seit 1347), Appenzcll A. Rh. (seit 1343), St. Gallen
(seit 1333), Aargau (seit >»37. Obergcricht seil I34S und nun
wieder I8S«), Thurgau (Regierung seit 1337. Obergericht 1333),
Tessin (seit 1331), Waadt (seit 1331), Neuenburg (seit 1343),
Genf (seit I8ie). Ueber die andern Kantone geben die spärlich
in die Zeitungen fließenden Berichte etwelche Auskunft, einzelne
Mittheilungen enthalten auch die „Gemälde der Schweiz" (namentlich

von Zürich und Tessin) und statistische Zeitschriften.
Wie dürftig verhalten sich diese Hülfsmittel zu der

Aufgabe, aus den Zahlen ein übersichtliches Bild der Leistungen und
Ergebnisse der Justiz unseres Landes zu erhalten, und zwar in ihrem
Fortgang und ihrer Gliederung, ihrem Zusammenhang mit den

übrigen Thatsachendes öffentlichen Lebens und mit der Entwicklung
der Zcitverhältnisse.
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Die Schwierigkeit in der Durchführung dieser Aufgabe liegt
aber nicht nur in der Lückenhaftigkeit der Quellen, sondern noch

in andern Gründen. Dahin zahlen wir billig in erster Linie die

Manigfaltigkeit der OrganisationSformcn und der Prozeßvorschriften
unsrer Justiz. Mau kann vielleicht die Leistungen der Obergerichte
in Zahlen und Sitzungstagen zusammenstellen, aber man muß da

in der großen Abweichung dieser Zahlen nie vergessen, daß die

Begrenzung der Aufgabe dieser Instanzen ganz verschieden ist. Man
kann die Thätigkeit des Civilgerichtes der Stadt Basel und des

Bezirksgerichtes Zürich nicht vergleichen, denn wenn wir auch
wissen, daß der Bezirk Zürich 4»,«02 Einwohner zählt und
derjenige von Basel 2?,ZlZ/ so müssen wir eben so sehr beachten, daß

jener Behörde nur zufällt, was nicht von dem polizeilichen und
korrcklionellcn Gericht, dem Waisen - und Ehegericht, dem Bau-
gericht und den Gescheiden beurtheilt wird, während diese Behörde
alle diese Gebiete umfaßt. Und wie wollten wir eine Parallele ziehen
zwischen der Thätigkeit der Friedensrichter, wenn wir bedenken, daß

in dem Kanton Solothurn ste nur über Fr. 20 a. W. endgültig entscheiden,

in dem Kanton Waadt über Fr. lvo a. W. und daß in den nordöstlichen

Kantonen den Zustizcommisstonen des Obergerichtes obliegt,
was in den südwestlichen den Friedensrichtern. Die Criminalstatistik
von Kantonen, wo soll ste anknüpfen, wenn die einen ins Criminal-
gebiet ziehen, was die andern in das polizeiliche, die einen nach
hergebrachten Gewohnheiten, die andern nach strcngbcgrenzten
Strafrahmen urtheilen? So wird die Aufgabe nicht nur um der Hülfsmittel

willen beschränkt, sondern auch um der Gegenstände willen.
Wir wenden uns nun zu den Gesichtspunkten, von denen

die verschiedenen Berichterstattungen ausgehen.
Die Trennung nach Civil- und Straffällcn ist beinahe

durchgängig, gewöhnlich aber steht voran die Scheidung nach der Thätigkeit
der Instanzen.
In der Civiljustiz scheiden einzelne Kantone die nicht streitige

aus. Bei dem Hypotheken wesen wird dann die Errichtung und
Todtrufung der Hypothekarbricfe gesondert und bei ersterer werden
die Summen namhaft gemacht, für welche Verpfändungen erfolgten
und der Schatzungsbeträge, aufweiche ste gelegt werden. St. Gallen
und Luzern stnd hierin am sorgfältigsten. Selbst die Herkunft der

Darleihen wird in einzelnen Berichten von St. Gallen herausgehoben,

was für die Kenntniß des Krcditzustandes (und daher wiederum
für den Kredit selbst) von wesentlicher Bedeutung ist. — Hieran
schließen stch die Geschäfte der Notari ate, wo solche bestehe»,
die Zahl der erhobenen Proteste und der Summen, worauf diese stch

beziehen — Notizen, die, weil ste auf so sehr verschiedene Gründe
Bezug haben, in dieser Allgemeinheit auch nur einen äußerst lokale»
Werth habe». Von mehr Bedeutung stnd wohl die Nachweisungen
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über die Kapital- und Bürgschaftskündigungen, wie sie von Baselstadt

unter den Geschäften der GerichtSanuleute berührt werden,
namentlich, wenn auch noch dabei unterschieden würde, wiefern ste

von Kreditoren oder Debitoren oder Burgen ausgehen. — Hierher
gehören denn auch die in das Familienrecht oder den Familienstand
greifenden Geschäfte von Friedensrichtern oder Justizkommisstoncn:
Adoptionen, Legitimationen, FamilienrathSsttzungen, Emancipationen,

Volliährigkcitserkläruiigen bei Söhnen, Ertheilung der freien
Mittelverwaltung bei Frauen, Vermögenstrennungen (bei Eheleuten)

oder Akte, die das Erbrecht beschlagen, Güterverzeichnisse
und ErbS-Antritte und Verzichte, Einkindschaften, Eröffnungen und
Formen von Testamenten (beides nur bei Baselstadt), Verschollen-
hcitscrklärungen und netes àe uotoriâts (Genf). — Andere Akte
der Notarien, z. B. Verbalprozcsse (wo ste dabei mitwirken), Prä-
standenschcine, VollmachtSurkundcn u. s. w. werden nirgend
zusammengestellt, auch nicht, wo das Notariat, wie in Genf und
Basel, von dem Hypothekenwesen getrennt ist. Die verwandte Thätigkeit

der Amtsschrei bereien hingegen wird in den Berichten von
Solothurn vorzüglich genau dargestellt. — Zu der freiwilligen Justiz
können wir auch das Steigerungswesen rechnen, sofern es nicht
Folge des Konkurses ist. Baselstadt und Solothurn enthalten
darüber Einiges sowohl in Betreff der erlangten Erlöse, als der Ver-
lurste und Vorschüsse. Das Verhältniß dieser Steigerungen zu dem
wechselnden Wohlstand ist aber nicht ganz erstchtlich und darum die

Notiz von zweifelhaftem Werthe. In Baselstadt nimmt ste ihre
Bedeutung zunächst nur von ihrer Beziehung zum Einkommen der
betreffenden Beamten, das darnach etwas genauer berechnet werden
kann.

Den Uebergang zur streitigen Civilgerichtsbarkeit bildet das
KonkurSwesen. — Diese wichtige Thatsache des öffentlichen
Verkehres ist namentlich in den Berichten von St. Gallen, Luzern und
Waadt gewürdigt. Zahl, Dauer, Ergebniß, Kosten derselben sind
hier die Hauptpunkte. Bei der Zahl wird unterschieden zwischen
den herübergebrachten frühern Pendenzen und den neueröffneten, bei
der Dauer meist nur die Durchschnittszahl angegeben, von Waadt
aber auch die Eröffnung und der Schluß bei den einzelnen Fällen, bei
dem Ergebniß Forderungssummen, Hypothekar- und Fahrniß-
Massaverlust. Die Nachlaßverträge werden ausgeschieden, ihr Ergebniß aber
meist mangelhaft angeführt, obwohl es doch auch Bedeutung hätte.
Sorgfältigere Tabellen weisen auch die nächste Veranlassung des

Konkurses (Betreibung, Jnsolvcnzerklärung, Austritt tt.) nach, mehrere
klasstficiren die Betroffenen nach Herkunft, Beruf und Geschlecht.
Sehr selten wird die Verfügung der Schuldhaft, welche hie und
da mit Falliment fakultativ oder amtlich verbunden ist, dabei

angeführt; oft das Verhältniß der Konknrszahl zur Ziffer der be-
























